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Der Lärm gehört zu den bedeutendsten Umweltbelastungen, un-
ter denen die Bevölkerung leidet. Hauptverursacher ist der Au-
toverkehr. 

Die öffentliche Hand wird dem Lärmschutz in den kommenden 
Jahren eine besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. Das 
Bundesrecht gibt den Strasseneigentümern bis zum 31. März 
2018 Zeit, um die Strassen zu sanieren.

Die Lärmsanierung des Westschweizer Strassennetzes ist im Ver-
gleich zum Schweizer Durchschnitt im Verzug. Der Kanton Frei-
burg ist hier keine Ausnahme. Die Kosten für die Sanierung der 
Kantons- und Gemeindestrassen auf Freiburger Boden wird mit 
50 Millionen Franken veranschlagt. Der Grosse Rat hat für die 
Periode bis 2011 einen Kredit von 6 Millionen Franken geneh-
migt. Der Kanton hat mit dem Bund ausserdem eine erste Pro-
grammvereinbarung (für die Jahre 2008–2011) in der Höhe von 
7,3 Millionen Franken unterzeichnet. Der Beitragssatz des Bundes 
beträgt rund 25 %.

Die bis anhin getroffenen Massnahmen betrafen hauptsächlich die 
Fläche zwischen der Strasse und den Gebäuden. So wurden zahl-
reiche Lärmschutzwände, -mauern und -wälle gebaut. Seit Kur-
zem gibt es neue Strassenbeläge mit vielversprechenden schall-
schluckenden Eigenschaften. Sie sind kostengünstig, verringern die 
Lärmimmissionen für sämtliche Anwohnerinnen und Anwohner 
und haben keinen Einfl uss auf das Landschaftsbild. Einschränkend 
ist zu sagen, dass sie ihre mechanische und akustische Dauerhaftig-
keit, weil es sich eben um neue Produkte handelt, noch nicht unter 
Beweis stellen konnten. Dank des wirtschaftlichen Potenzials und 
des Wettbewerbs dürfen wir damit rechnen, dass wir in naher 
Zukunft über lärmarme und zuverlässige Strassenbeläge verfügen 
werden. Was noch vor ein paar Jahren unmöglich erschien, wird 
dann Wirklichkeit sein: der betroffenen Bevölkerung eine höhere 
Lebensqualität bieten, ohne die Landschaft zu verschandeln. 

Abschliessend möchte ich darauf hinweisen, dass wir alle einen 
Beitrag an den Lärmschutz leisten können, indem wir unser Fahr-
verhalten an die Umgebung anpassen und unser Auto mit lärmar-
men Reifen ausstatten.

Georges Godel
Staatsrat
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Schweizweit sind laut Schätzungen 1,3 
Millionen Personen vom verkehrsbe-
dingten Lärm betroffen. Davon leidet 
die überwiegende Mehrheit - 1,2 Milli-
onen Personen - unter dem Strassen-
lärm. In unserem Kanton sind nach 
letzten Schätzungen 14’000 Personen 
(5,5 % der Bevölkerung) von einer stras-
senverkehrbedingten Überschreitung 
der Schwellenwerte betroffen.

Zu den direkten Kosten für die Sanie-
rung der Kantons- und Gemeindestras-
sen, die für den Kanton auf rund 50 
Millionen Franken geschätzt werden, 
kommen die externen Kosten hin-
zu: Gesamtschweizerisch werden die 
lärmbedingten Gesundheitskosten und 
Mietzinsausfälle mit jährlich 1,2 Milliar-
den Franken veranschlagt. 
Darüber hinaus kann der Lärm dazu 
führen, dass bestimmte touristische Re-
gionen an Attraktivität einbüssen oder 
Arbeitsleistung und -produktivtät ab-
nehmen. 
Das heisst, die tatsächlichen Kosten des 
Strassenlärms liegen weit über den blos-
sen Sanierungskosten.

Lärmsanierung

Der Bund hatte ursprünglich den 31. 
März 2002 als Frist für die Strassenlärm-
sanierung festgelegt. Mit der Revision 
der LSV vom 1. September 2004 wurde 
diese Frist jedoch für die Nationalstras-
sen auf den 31. März 2015 und für die 
übrigen Strassen auf den 31. März 2018 
erstreckt.

Subventionen

Rahmenbedingungen

Mit dem Inkrafttreten am 1. Januar 2008 
der Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen (NFA) änderten sich auch 
die Modalitäten für die Bundesbeiträge 
an die Lärmsanierung von Kantons- und 
Gemeindestrassen. Ausserdem ging die 
Zuständigkeit für die Sanierung der Na-
tionalstrassen vollständig an den Bund 
über.
Die Subventionierung der Strassenlärm-
sanierung durch den Bund geschieht 
nun über Programmvereinbarungen. 
Zur Überwachung des Sanierungsfort-
schritts sind entsprechende Instrumente 
vorgesehen. Die Periode bis 2018 wird 
über drei Programmvereinbarungen ab-
gedeckt: 2008-2011 / 2012-2015 / 2016-
2018. 

Strassenlärm

Lärmbelastungskataster für 
Strassen 

Der Lärmbelastungskataster gibt die 
Gebäude mit lärmempfi ndlichen Räu-
men an, bei denen die Lärmimmissionen 
den Immissionsgrenzwert (IGW) oder 
gar den Alarmwert (AW) übersteigen. 
Hierfür muss der Schallpegel, dem die 
betroffenen Gebäude ausgesetzt sind, 
bestimmt werden. In der Regel wird 
der Schallpegel mit einer spezialisierten 
Software berechnet. Um sicherzustel-
len, dass die berechneten Werte stim-
men, werden punktuell Messungen vor 
Ort durchgeführt.

Um einen Lärmbelastungskataster aus-
arbeiten zu können, muss Folgendes be-
kannt sein:

Eigenschaften der betroffenen Stras-• 
senachse (Verkehr, Anteil Lastwagen, 
Geschwindigkeit, Gefälle, Art und 
Qualität des Belags).
Eigenheiten des Ausbreitungsweges • 
(Schallrefl exionen, Höhe, Winkel, 
Hindernisse).
Standort des betroffenen Gebäudes • 
(Zonennutzung, Empfi ndlichkeitsstu-
fe, Raumnutzung).

Da sich diese Parameter - namentlich der 
Verkehr - ändern können, muss der Ka-
taster regelmässig nachgeführt werden. 
Die Ausarbeitung und Nachführung des 
Lärmbelastungskatasters obliegt den 
Strasseneigentümern. 
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Beitragssatz

Seit dem Inkrafttreten der NFA sind die 
Beitragssätze des Bundes nicht mehr 
von der Finanzkraft des betroffenen 
Kantons, sondern von der Wirksamkeit 
und der Art der Sanierungsmassnahmen 
abhängig. 

Lärmarme Strassenbeläge

Die ersten lärmarmen Strassenbeläge zeichneten sich durch eine bescheidene Wirk-
samkeit und eine äusserst beschränkte mechanische und akustische Dauerhaftigkeit 
aus. Die Beläge, die in den letzten Monaten auf den Markt kamen, erreichen unmittel-
bar nach dem Einbau eine Lärmreduktion von bis zu 9 dB für leichte Fahrzeuge und 
von etwa 6 dB für den Gemischtverkehr. Weil es sich um ein neues Produkt handelt, 
konnte die Dauerhaftigkeit noch nicht wirklich bestimmt werden. Der älteste Belag 
dieser Generation kann 4 Jahre nach seinem Einbau mit einer Reduktion von immer 
noch 7 dB (leichte Fahrzeuge) aufwarten.

Der Kanton Freiburg will noch Erfahrungswerte zum langfristigen Verhalten dieser Be-
läge sammeln, bevor er sie in grosser Zahl einbaut. Zusammen mit den zuständigen 
Bundesstellen und Privatunternehmen beteiligt sich der Kanton an der Suche nach 
innovativen Lösungen, indem er an spezifi schen Stellen des Kantonsstrassennetzes (z.B. 
2008 in Salvenach) Probestrecken realisiert.

Art der Massnahme Beitragssatz Anrechenbare Kosten

Lärmarmer Belag 32% Kosten der Lärmschutzmassnahmen, 
höchstens aber 50 % der Gesamtkosten 
(Studien, Entfernung und Einbau der 
Deckschicht, Begleitung des Verfahrens 
und der Ausführung)

Lärmschutzwände 25% Gesamtkosten (Studien, Bau, Begleitung)

Verkehrsberuhigung 25% Lärmbedingte Kosten, höchstens aber 
50 % der Gesamtkosten (Studien, Bau, 
Begleitung)

Studien 15% Studien für Schallschutzfenster und 
andere Massnahmen

Um die vorgegebenen Fristen einhal-
ten zu können und in den Genuss von 
Bundesbeiträgen zu kommen, müs-
sen die Strasseneigentümer die für die 
Lärmsanierung notwendigen Schritte 
so schnell wie möglich unternehmen. 
Im Rahmen der geltenden Programm-
vereinbarung (2008–2011) hat sich der 
Kanton verpfl ichtet, Sanierungsprojekte 
für insgesamt 7,3 Millionen Franken zu 
verwirklichen. Der Bund wird sich im 
Durchschnitt mit 25 % beteiligen, die 
restlichen Kosten werden vom Kanton 
und den betroffenen Gemeinden getra-
gen.
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Strassensanierung, 
Gebrauchsanweisung

3. Sanierungsstudie

Die Strassenabschnitte, bei denen die 
rechtlichen Vorgaben nicht eingehalten 
sind, müssen darauf Gegenstand einer 
Lärmstudie sein; diese muss:

eine detaillierte Bestandesaufnahme • 
machen (für einen Zeithorizont von 
20 Jahren, Situation mit und ohne Sa-
nierungsmassnahmen, Berücksichtigung 
aller lärmempfi ndlichen Räume);
alle möglichen Massnahmen eruieren;• 
das optimale Massnahmenpaket vor-• 
schlagen (unter Berücksichtigung der 
technischen Machbarkeit, der Wirk-
samkeit, der Kosten und der Verhältnis-
mässigkeit).

4. Überweisung des Dossiers an 
die Behörden zwecks Entscheid

Das Dossier wird zuerst vom Amt für 
Umwelt (AfU) geprüft. Die Sanierung 
und allfällige Erleichterungsgesuche sind 
darauf Gegenstand einer Verfügung der 
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirek-
tion, die publiziert und direkt den betrof-
fenen Parteien zugestellt wird. Sieht das 
Projekt bauliche Massnahmen vor, müs-
sen diese öffentlich aufgelegt werden.

5. Verwirklichung und Kontrolle

Die nächsten Schritte bestehen aus der 
Verwirklichung der Sanierungsmassnah-
men und, zum Abschluss, aus den not-
wendigen Kontrollen.

Finanzieller Beitrag

Ein Sanierungsprojekt erhält nur dann 
Bundesbeiträge, wenn es Teil einer Pro-
grammvereinbarung ist. Gemeinden, die 
die Lärmsanierung einer ihrer Strassen 
planen, müssen deshalb das AfU so früh 
wie möglich über das Vorhaben informie-
ren, damit dieses unter Berücksichtigung 
des vorgesehenen Zeitpunkts für die 
Verwirklichung der Massnahmen die not-
wendigen Schritten unternehmen kann. 

Lösungen

Laut LSV erhalten die Massnahmen den 
Vorzug, die ein optimales Kosten-Nut-
zen-Verhältnis aufweisen und die die 
betroffene Bevölkerung am vollständigs-
ten zu schützen in der Lage ist – immer 
vorausgesetzt, dass die Massnahme tech-
nisch machbar und wirtschaftlich tragbar 
ist. Die Sanierungsmassnahmen müs-
sen nach folgender Prioritätenordnung 
durchgeführt werden: In erster Linie ist 
an der Quelle anzusetzen, dann auf dem 
Ausbreitungsweg und schliesslich – falls 
die ersten beiden Lösungsansätze nicht 
ausreichen oder nicht möglich sind – 
beim Empfangsort (beim Gebäude).

Bei der Lärmsanierung eines Strassenab-
schnitts muss das vom Kanton erstellte 
Pfl ichtenheft eingehalten werden.

Konkret müssen folgende Punkte beach-
tet werden:

1. Lärmbelastungskataster

Der Lärmbelastungskataster ist die erste 
Etappe des Sanierungsverfahrens. Er gibt 
an, bei welchen Abschnitten die Belas-
tungsgrenzwerte überschritten werden.

2. Sanierungspriorität

Die Sanierungspriorität hängt in erster 
Linie von der Höhe der Immissionen ab.
Der Kanton berücksichtigt in diesem Zu-
sammenhang folgende Parameter:

die Überschreitung der Belastungs-• 
grenzwerte (Immissionsgrenzwert und 
Alarmwert);
Anzahl Personen, die von dieser Über-• 
schreitung betroffen sind;
Wahrscheinlichkeit einer Verwirkli-• 
chung innerhalb der Periode, für die 
die Programmvereinbarung gilt.

Um aber die Kosten so gering wie mög-
lich zu halten, ist es wichtig, dass allfälli-
ge Synergien genutzt werden. Jedes Mal, 
wenn auf einer Strasse grössere Arbeiten 
vorgesehen sind (Unterhalts- oder Aus-
bauarbeiten), muss deshalb der Lärm-
schutz in die Überlegungen einbezogen 
werden. 
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Massnahmen an der Quelle

Massnahmen an der Quelle sind vorzuziehen, weil sie das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen und die Landschaft kaum bis gar 
nicht beeinträchtigen. Des Weiteren erlauben sie eine gleichmässige Reduktion der Immissionen für sämtliche betroffenen Objekte 
(lärmempfi ndliche Räume, aber auch Terrassen, Spielplätze usw.).

In diese Kategorie fallen folgende Massnahmen:

Einbau von lärmarmen Strassenbelägen: Die Reduktion kann unmittelbar nach dem Einbau bis zu 6 dB (gemischter Verkehr) betra-• 
gen.
Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: Die Senkung der Geschwindigkeit von 80 auf 60 bzw. 50 km/h hat eine Senkung • 
der Emissionen von 2 bzw. 4 dB zur Folge. Eine Reduktion von 50 auf 30 km/h verringert den Schallpegel um 3 dB. Für Geschwindig-
keiten zwischen 60 und 120 km/h kann als Näherung die Faustregel herangezogen werden, dass der Schallpegel mit jeder Reduktion 
von 10 km/h um etwa 1 dB sinkt. 
Verkehrsberuhigungsmassnahmen: Solche Massnahmen helfen nicht nur, die Lärmimmissionen zu senken, sondern erhöhen auch in • 
hohem Mass die Sicherheit.
Begrenzung des motorisierten Verkehrs: Die Halbierung des Verkehrs führt zu einer Senkung des Schallpegels von 3 dB.• 
Verbesserung der Fahrzeuge und Reifen.• 
Sensibilisierung der Fahrzeuglenkerinnen und -lenker für lärmarmes Fahrverhalten.• 

Innerorts ist das Auswechseln des Belags häufi g die einzige Lösung – ein Ansatz, der mit den neuen Produkten an Attraktivität gewinnt. 
Damit kann die Zahl und Grösse der allenfalls erforderlichen Lärmschutzwände gesenkt werden.

Massnahmen auf dem Aufbreitungsweg

Mit dem Bau von Lärmschutzmauern, -wänden und -wällen können die Lärmimmissionen lokal gesenkt werden. Je höher das Hindernis, 
desto wirksamer die Massnahme. Den besten Schutz bieten sie, wenn sie ganz nahe bei der Lärmquelle errichtet werden. Im Idealfall 
– zum Beispiel, wenn die Quelle höher gelegen ist als der raumempfi ndliche Raum – kann die Reduktion bis zu 15 dB betragen. Das 
Bundesamt für Umwelt empfi ehlt, solche Bauten so auszugestalten, dass die Reduktion mindestens 5 dB beträgt. 

Massnahmen beim Empfangsort

Sind die beiden oben erwähnten Lösungsansätze nicht ausreichend oder nicht möglich, muss eine Erleichterung gewährt werden. Und 
falls der Alarmwert überschritten wird, müssen Massnahmen am Gebäude getroffen werden. In den meisten Fällen werden in diesem 
Zusammenhang die Fenster mit ungenügender phonischer Isolation durch Schallschutzfenster ersetzt. Wie bei den anderen Massnah-
men gehen auch diese Kosten zulasten des Strasseneigentümers.

Massnahmen an der Quelle
Routenplanung• 
Verkehrsmanagement• 
Ausgestaltung der öffentlichen • 
Räume
Massnahmen am Fahrzeug• 
Lärmarme Strassenbeläge• 

Massnahmen auf dem 
Aufbreitungsweg

Entfernung der Lärmquelle• 
Ausgestaltung der öffentlichen • 
Räume
Hindernis auf dem Aus-• 
breitungsweg (Wall, Wand, 
Gebäude, Nebengebäude 
usw.)

Massnahmen beim Emp-
fangsort

Schallhindernis (Balkon, schall-• 
absorbierende Fläche, Loggia, 
Erker, Auskragung usw.)
Phonische Isolation der Fenster• 

      Emission            Ausbreitung              Immission 

Quelle: Etat de Vaud, SEVEN & SR, avril 2007
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Die vom Staat getroffenen Mass-
nahmen in Kürze

Was jede und 
         jeder tun kann

Die öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzen.

Ein Fahrzeug wählen, das an die 
benutzten Strecken angepasst ist: 
Kleine Fahrzeuge mit einer vernünftigen 
Motorisierung sind nicht nur umwelt-
freundlich, sondern auch leiser als der 
Durchschnitt.

Einen umweltfreundlichen Fahrstil 
pfl egen: im höchstmöglichen Gang und 
bei tiefer Drehzahl fahren, abruptes Be-
schleunigen vermeiden usw.
Als Beispiel sei erwähnt, dass ein Motor 
bei 4’000 Umdrehungen pro Minute 
gleichviel Lärm macht wie 30 Motoren 
bei 2’000 U/min.

Das Tiefbauamt (TBA):

erstellt den Lärmbelastungskataster für • 
die Kantonsstrassen und führt diesen 
nach;
plant und verwirklicht die Lärmsanie-• 
rung der Kantonsstrassen.

Die Gemeinden:

erstellen den Lärmbelastungskataster • 
für die Gemeindestrassen und führen 
diesen nach;
planen und verwirklichen die Lärmsa-• 
nierung der Gemeindestrassen.

Die Raumplanungs-, Umwelt- und 
Baudirektion (RUBD):

ordnet Sanierungen an und gewährt • 
Erleichterungen;
ordnet die Schalldämmung von lärm-• 
belasteten Gebäuden an;
legt die Fristen für die Ausführung der • 
Massnahmen fest.

Das Amt für Umwelt (AfU):

koordiniert die Massnahmen im Be-• 
reich des Lärmschutzes;
begutachtet die Planungsdossiers und • 
Baubewilligungsgesuche;
misst und beurteilt die Lärmimmissio-• 
nen;
kontrolliert Sanierungsprojekte;• 
gewährt den Gemeinden Beiträge.• 

Geräuscharme Reifen wählen.
www.bafu.admin.ch/laerm/01146/07468


